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1. ALLGEMEINE ANGABEN

Auftrag:

Verkehrswertermittiung im Zwangsversteigerungsverfahren.

Auftraggeber:

Amtsgericht Nordlingen, Abteilung fur Immobiliarvollstreckung, Tandelmarkt 5, 86720
Nordlingen Az. 2 K 67/25.

Objektbeschreibung:

Art des Objektes: Bebautes Grundstlck mit Einfamilienwohnhaus und Garage

Ort des Objektes: 89426 Wittislingen
Etter 2

Ortsbesichtigung/Wertermittlungsstichtag:

Eine Ortsbesichtigung wurde am 25.02.2026 ohne Beteiligte durchgefuhrt. Das
Grundstick, das Wohnhaus und die Garage konnten nicht betreten werden. Werter-

mittlungsstichtag ist der Tag des Ortstermins, der 25. Februar 2026.

Grundstiicksbeschreibung:

It. Grundbuchauszug

Amtsgericht Dillingen a.d. Donau, Gemarkung Wittislingen
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Grundbuchblatt 3433

Bestandsverzeichnis

Ifd.Nr Bisherige

der Ifd.Nr.d.

Grundst. Grundst. Grundstiick Wirtschaftsart und Lage GroRe

1 - 36 Etter 2, Gebdude- und Freiflache 226 m?
- Halbes Gemeinderecht und halber Anteil an der Griinbergwaldung -

II. Abteilung
Lfd.Nr. der

Lfd.Nr. betroffenen

der- Grundstiicke

Eintra- im Bestands-

gungen verzeichnis  Lasten und Beschriankungen

1,2 gestrichen

3 1 Die Zwangsversteigerung ist angeordnet; (Amtsgericht Nordlingen, AZ: 2 K

67/25); eingetragen am 12.12.2025.

2. BEWERTUNG

Grundstiick FINr. 36

Der Verkehrswert betragt zum Bewertungsstichtag 25. Februar 2026

125.000,-- Euro

i. W. - einhundertfUnfundzwanzigtausend Euro -
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Miet- oder Pachtverhaltnisse, Gewerbebetrieb, Zubehor

Das Grundstuck, das Wohnhaus und die Garage werden vermutlich durch die Eigen-
timer selbst genutzt. Uber das Vorhandensein von Miet- oder Pachtverhaltnissen, ei-
nes Gewerbebetriebes, von Maschinen und Betriebseinrichtungen besteht keine

Kenntnis.

3. VORBEMERKUNG

Far die Erstattung des Gutachtens wurden neben der einschlagigen Fachliteratur

folgende Unterlagen verwendet:

1. Gerichtlicher Auftrag vom 28.01.2026
Amtsgericht Nordlingen, Abteilung fur Immobiliarvollstreckung, Aktenzeichen
2 K67/25

2. - Genehmigter Bauplan zum Einbau eines Kamins, einer Schoépfgrube sowie
Fassadenanderung, Wittislingen, Am Etter 2 von 1961
- Genehmigter Bauplan Tektur von 1964 zum Einbau eines Kamins, einer
Schopfgrube sowie Fassadenanderung zum genehmigten Bauplan Nr. 433/61
- Genehmigter Bauplan Nr. 651/79 Garagenneubau auf dem Grundstuick Wittis-
lingen, Am Etter 2 Parz. 36 von 1979
- Genehmigter Bauplan Nr. 872/86 Anbau eines Gerateraums von 1986

- bei der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen eingeholt -

3. Grundbuchauszug, Fertigung vom 10.02.2026

- beim Grundbuchamt Dillingen a.d. Donau eingeholt -

4. Lageplan aus dem Geoinformationsportal der Bayer. Vermessungsverwaltung
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5. Die Auskunfte der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen und des Landratsam-

tes Dillingen a.d. Donau, Geschéaftsstelle Gutachterausschul’

Anmerkung:

Die Gebaude und die zugehdrigen Auldenanlagen wurden
nach dem aulderlich erkennbaren Eindruck beim Ortstermin
und den Angaben in den genehmigten Bauplanen beurteilt.
Die Gebaude konnten nicht betreten werden. Untersuchun-
gen uber Art und Gute der verwendeten Materialien sowie
die Funktionsfahigkeit der haustechnischen und sonstigen
Anlagen wurden nicht vorgenommen. Bei der Baubeschrei-
bung werden nur die wesentlichen Bauteile beschrieben.
Eventuell vorhandene Einrichtungen wie Kuche und Mobiliar

werden bei der Wertermittlung nicht bertcksichtigt.

Bei der nachfolgenden Bewertung werden ortsubliche Unter-
grundverhaltnisse unterstellt. Bodenuntersuchungen wurden
nicht vorgenommen. Altlasten wurden von der Verwaltungs-

gemeinschaft Wittislingen nicht benannt, Verdachtsmomente
lagen nicht vor, Freiheit von Bodenkontaminationen wird da-

her angenommen.

Eine Gewahr fur die Richtigkeit dieser Angaben, bzw. auch

darlber, dal} keine evtl. versteckten Mangel vorhanden sind,
kann nicht ibernommen werden. Dies gilt auch fur die Uber-
gebenen bzw. eingeholten Plane als Grundlage zur Berech-

nung der Bruttogrundflache und der Wohn- und Nutzflache.

Ein ortliches Nachmal} hat nicht stattgefunden. Da die vor-
handen Bauplane fir das Wohnhaus weitgehend unvermal3t
sind, werden die Grundmale des Wohnhauses fur eine hin-
reichend genau Berechnung aus dem Lageplan sowie den
Bauplanen herausgemessen. Weiterhin besteht keine

Kenntnis Uber die Einhaltung allgemeiner bauaufsichtlicher
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Vorgaben hinsichtlich Brand-, Warme- und Schallschutzan-

forderungen.

Bei festgestellten Mangeln und Schaden bzw. notwendigen
Restarbeiten werden die Kosten fur ihre Beseitigung und die
Herstellung bzw. Wiederherstellung des Gebrauchszustan-
des nach Erfahrungswerten geschatzt und in der fur das zu
bewertende Objekt vom Grundsticksmarkt bertcksichtigten
Hohe in Ansatz gebracht. Zur besonderen Feststellung von
Mangeln und Schaden an den Gebauden ist eine spezielle
Schadensbegutachtung erforderlich, die im Rahmen dieses

Gutachtens nicht erstellt werden kann.

Wertbeeinflussende Eintragungen in Abt. Il des Grundbuch-

blattes bestehen nicht.

Bei dem im Grundbuch eingetragenen halben Gemeinde-
recht und dem halben Anteil an der Grinbergwaldung han-
delte es sich nach Auskunft der Verwaltungsgemeinschaft
Wittislingen um eine gemeinsam zu nutzende Viehweide.
Diese Nutzung besteht heute nicht mehr, daher werden flr

die Wertermittlung diese Rechte als wertneutral angesehen.

Die Verwendung des Gutachtens ist auf das vorliegende

Zwangsversteigerungsverfahren beschrankt.

GRUNDSTUCKSBESCHREIBUNG

Ortliche Lage und planungsrechtliche Situation:

Das zu bewertende Grundstuck FINr. 36 liegt im sudlichen Bereich der ca. 2.550 Ein-

wohner zahlenden Marktgemeinde Wittislingen, verwaltungspolitisch der Verwaltungs-
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gemeinschaft Wittislingen angeschlossen, im schwabischen Landkreis Dillingen a.d.

Donau in einem Gebiet, fur das kein der Bebauungsplan verbindlich ist, in weitgehend
ruhiger Wohnlage direkt an der Einmundung der Stral3e Etter in die Riedhauser Stra-
Re. Der Flachenutzungsplan von Wittislingen als vorbereitender Bauleitplan weist die-

ses Gebiet als Dorfgebiet aus.

Planungsrechtlich ist das zu bewertende Grundstlck entsprechend des § 34 BauGB
,<Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ zu

beurteilen.

Umliegend befinden sich hauptsachlich Wohngrundstiicke mit Ein- oder Zweifamilien-

hausbebauung.

Einkaufsmoglichkeiten, staatliche, kulturelle und soziale Einrichtungen, eine Kinderta-
gesstétte, eine Grund- und Mittelschule, Arzte und eine Apotheke sind in Wittislingen
gut erreichbar. Weitere Einkaufsmaoglichkeiten, weiterfUhrende Schulen und ein Kran-
kenhaus befinden sich in der stiddstlich in ca. 7 km befindlichen Kreisstadt Dillingen

a.d. Donau.

Von Wittislingen aus bestehen Busverbindungen in die umliegenden Gemeinden so-
wie ein Bahnanschluf3 vom Bahnhof Dillingen aus. Eine Uberregionale Verkehrsanbin-
dung ist Uber die sudlich von Wittislingen verlaufende Bundesstralde B 16 nach Do-
nauworth bzw. Gunzburg mit Anbindung an die Bundesautobahn BAB A8 im Suden

gegeben.

ErschlieRung:

Die Grundstlckserschliefung des Grundstiicks FINr. 36 erfolgt stdlich von der Stralle
Etter aus.

Die Stral3e Etter ist eine voll ausgebaute, offentliche, asphaltierte Stra’e mit einem

Blrgersteig.
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Das zu bewertende Grundstuck FINr. 36 hat nach Angabe der Verwaltungsgemein-
schaft Wittislingen Strom-, Wasser- und Kanalanschluly am &ffentlichen Versorgungs-

netz.

ErschlieRungszustand:

Das Grundstlck FINr. 36 ist nach Auskunft der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen
im Sinne der §§ 127 ff. BauGB erschlossen und die Erschliefungskosten und Er-
schlielungsbeitrage sind fur die vorhandene Wohn- bzw. Nutzflache fur die bisherige

ErschlieRung abgegolten.

Grundsticksbeschaffenheit:

Das Grundstlck FINr. 36 hat einen polygonalen, annahernd funfeckigen Zuschnitt. Die
derzeitige Grundstucksoberflache in diesem Bereich fallt von Siden nach Norden hin
um etwa 1 m ab und ist im Wesentlichen eben. Die maximalen Grundsticksabmes-
sungen betragen ungefahr 11 m in Nord-Sud-Richtung und etwa 23 m in Ost-West-
Richtung. Die Stralenfronten haben an der Strale Etter eine Lange von ungefahr 19

m und an der hat an der Riedhauser Stral3e eine Lange von etwa 6 m.

Tragfahiger Baugrund mit fur diesen Bereich normalen Grundwasserverhaltnissen

wird angenommen.

Nutzung:

Das Grundstuck FINr. 36 wird als Wohnbaugrundstuck genutzt und ist mit einem Ein-
familienwohnhaus und einem Garagengebaude bebaut. Die nichtiberbaute Grund-

stucksflache wird als Zufahrts- und kleine Gartenflache genutzt.
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5. BEBAUUNG

1. Wohnhaus

Anmerkung: Das Wohnhaus konnte nicht betreten werden.

Bauart:

Von der Konzeption her freistehendes, It. Bauplan mit einer Schopfgrube teilunterkel-
lertes Einfamilienwohnhaus der Bauart | + D in Massivbauweise mit vermutlich ausge-
bautem Dachgeschol} mit Satteldach sowie nérdlich nachtraglich angebauter einge-

schossiger Anbau (It. Bauplan Gerateraum) mit Pultdach.

Grundflache ca. 12,50 m x 6,30 bis 6,90 m, Traufhohe ca. 2,90 m und Firsthohe etwa
7,10 m, Anbau Grundflache ca. 8,40 m x 3 bis 3,40 m, Traufhohe ca. 2,90 m.

Raumaufteilung gemaf Bauplan im Keller It. Plan 1,30 m mit tiefer Schépfgrube, im
Erdgeschold mit Eingangsflur, Gang, Kiche, zwei Zimmern und Gerateraum sowie im

Dachgeschol’ vermutlich mit Zimmern ausgebaut.

Baujahr:

Das genaue Baujahr des ursprunglichen Gebaudes ist nicht bekannt, gemaf vorlie-
genden Anderungsbauplénen deutlich vor 1960. Im Jahr 1986 ist nach den vorhanden

Unterlagen nordlich ein Gerateraum angebaut worden.

Rohbau/Ausbau:

Vermutlich Fundamente und Wande der Schopfgrube aus Beton oder Mauerwerk.
Vermutlich aufgehendes Ziegelmauerwerk und Aul3enverkleidung mit Eternitplatten,

schadhaft. Vermutlich Decke tUber Schépfgrube aus Beton und GeschofRdecke als
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Holzbalkendecke ausgebildet. Satteldach aus Holz, Dachneigung ca. 50°, und beim
Gerateraum Pultdach aus Holz, jeweils mit Pfanneneindeckung. Dachrinnen und Fall-
rohre vermutlich aus Zinkblech. Hauseingangstur aus Kunststoff oder Holz. Kunststoff-
oder Holzfenster vermutlich mit Isolierverglasung. Teilweise Kunststoffrolladen. Kleine
Eingangsuberdachung aus Metall mit Pfanneeindeckung. Finf Dachflachenfenster.
Am Gerateraum Fenster nordlich mit Glasbausteinen und Aul3entur. Stromanschluf}

Uber Dachstander und Satellitenanlage Gber dem Dach.

Nutzung:

Das Gebaude wird vermutlich durch die Eigentimer selbst genutzt oder steht leer

(kein Hinweis auf Bewohner/Mieter).

Die vermietbare Wohnflache im Erd- und Dachgeschol} laf3t sich Uberschlaglich mit-
tels alters- und bauartgemafem Nutzflachenfaktor ermitteln. Unter Annahme eines
ausgebauten Dachgeschosses betragt die Wohnflache im Erd- und Dachgeschol} oh-
ne den Gerateraum Uberschlaglich mit einem angemessenen Nutzflachenfaktor von
0,7 unter Berucksichtigung der Dachschragen ausgehend von der Bruttogrundflache
von 2x (7,50 mx 6,30 m+5mx6,90 m)x0,7 rd. 115 m2.

Wegen Einteilung und Grof3en siehe Anlagen.

Energetische Qualitat/Energieausweis:

Ein Energieausweis ist nicht vorhanden.

Beurteilung des Gebaudes / Bauzustand:

Das Wohnhaus befindet sich von Auf3en augenscheinlich in einem Konstruktions-,
Bau- und Ausstattungszustand eines fiktiven Baujahres 1960. An aulerlich zu erken-
nenden, uber das Ubliche Mal} der Abnutzung hinausgehende Mangel oder Schaden

mit Instandsetzungsbedarf wurden bei der Aul3enbesichtigung festgestellt:



Dipl.-Ing. Burkhard Dref3el Blatt 12 zum Gutachten 2 K 67/25 vom 20.03.2026

- diverse Fehlstellen an der Eternitplattenverkleidung.

Far die Beseitigung dieser offensichtlichen Mangel bzw. Schaden mit dringendem In-
standsetzungsbedarf wird ein Aufwand unter Berlcksichtigung des Baualters von am
Wertermittlungsstichtag ca. 2.000,-- € geschatzt (ein genauer Aufwand laft sich nur
durch eine detaillierte Schadensbegutachtung mit teilweise zerstérenden Untersu-

chungen und einer Sanierungsempfehlung mit Kostenschatzung prazisieren).

Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauer:

Nach der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur betragt die durchschnittlich zu
erwartende Gesamtnutzungsdauer, dem Zeitraum zwischen Erstellung und grundle-
gender Modernisierung bzw. zwei grundlegenden Modernisierungen der baulichen An-
lagen, fur diese Art von Gebauden ca. 60-80 Jahre. Aufgrund der unterstellten Bau-
konstruktion, der unterstellten Ausstattung, der unterstellten Nutzung und des augen-
scheinlichen Bauzustandes von einer Gesamtnutzungsdauer von ungefahr 80 Jahren
bei einem fiktiven Baujahr 1960 auszugehen. Bei fiktiven einem Baualter am Werter-

mittlungsstichtag von 66 Jahren betragt die Restnutzungsdauer somit ca. 14 Jahre.

2. Garage

Anmerkung: Die Garage konnte nicht betreten werden.

Bauart:

Lt. Bauplan freistehendes eingeschossiges Garagengebaude in Massivbauweise mit
Flachdach, Grundabmessungen ca. 5,75 m bis 6,45 m x 3,75 m bis 4 m, H6he ca.

2,50 m. Raumaufteilung mit Garage.
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Baujahr:

Das Baujahr ist nach den vorhandenen Unterlagen etwa 1978.

Rohbau/Ausbau:

Vermutlich Fundamente aus Beton. Vermutlich aufgehendes Ziegelmauerwerk.
Flachdach aus Beton mit Dachhaut aus Bitumenpappe mit Kiesschattung. Au3enputz.

Metallschwenktor.

Nutzung:

Vermutlich Kfz-Garage.

Wegen GrofRe und Einteilung siehe Anlagen.

Beurteilung des Gebaudes / Bauzustand:

Das Gebaude befindet sich von Auflden augenscheinlich in einem dem Baujahr ent-
sprechendem Zustand und vermutlich entsprechendem Ausstattungsgrad. An aul3er-
lich zu erkennenden Mangeln oder Schaden mit dringendem Instandsetzungsbedarf
wurden bei der Besichtigung festgestellt:

- im sudwestlichen und suddstlichen AuRenwandeck Mauerwerksrifd und RiBbildung

im Bereich der Betondecke am Deckenauflager.

Fur die Beseitigung dieser offensichtlichen Mangel bzw. Schaden wird ein Aufwand
unter Berucksichtigung des Baualters von am Wertermittlungsstichtag ca. 1.000,-- €
geschatzt (ein genauer Aufwand a3t sich nur durch eine detaillierte Schadensbegut-
achtung mit teilweise zerstérenden Untersuchungen und einer Sanierungsempfehlung

mit Kostenschatzung prazisieren).
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Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauer:

Nach der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur betragt die durchschnittlich zu
erwartende Gesamtnutzungsdauer, dem Zeitraum zwischen Erstellung und grundle-
gender Modernisierung bzw. zwei grundlegenden Modernisierungen der baulichen An-
lagen, fur diese Art von Gebauden ca. 60 Jahre. Bei einem Baualter am Wertermitt-

lungsstichtag von 48 Jahren betragt die Restnutzungsdauer somit ca. 12 Jahre.

AulRenanlagen

Nordéstlich Gelandeabfangung durch Mauer und Betonformsteine. Grundstiicksein-
friedung sudlich mit Holzzaun auf Betonsockel. Eingangstiur aus Holz auf Metallge-
stell. Wohnhauszugang mit Natursteinplatte und zweistufiger Treppe aus Kunststein.
Sudlicher Wohnhausumgang betoniert und ostlicher Wohnhausumgang mit Waschbe-
tonplattenbelag. Garagenzufahrt mit Betonverbundsteinpflaster. Verputzte Mauer zwi-
schen Wohnhaus und Garage mit Holztlr sowie zur Garage hin im Bereich des Tur-
sturzes vertikale und horizontale Ansatzrisse. Die nichtiberbaute Grundstucksflache

wird als Zugangs- und Gartenflache genutzt.

6. WERTERMITTLUNGSVERFAHREN

Wertermittlungsverfahren

Fur die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstlicken nach dem Kapitel 3 Teil 1
des Baugesetzbuches (BauGB) ist die Immobilienwertermittlungsverordnung (Immo-
WertV2021) sowie die Legaldefinition maligebend.

In § 6 Abs. 1 ImmoWertV2021 sind geeignete Wertermittlungsverfahren das Ver-
gleichswertverfahren einschlieRlich des Verfahrens zur Bodenwertermittlung, das

Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren sowie weiterhin das Verfahren zur
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Bodenwertermittlung und der Ermittlung des Wertes von Rechten und Belastungen

sowie von Erbbaurechten und Erbbaurechtsgrundstucken.

1. Das Verfahren zur Bodenwertermittlung

Das Verfahren zur Bodenwertermittiung (§§ 40 bis 43 ImmoWertV2021) beschreibt
die Ermittlung des Bodenwertes im unbebauten Zustand und ist vorrangig im Ver-
gleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV2021) zu ermitteln. Anstelle von Ver-
gleichspreisen konnen auch geeignete Bodenrichtwerte (§ 196 Abs. 1 BauGB) heran-
gezogen werden. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, die fur einzelne
Gebiete, fur die annahernd gleiche Nutzungs- und Wertverhaltnisse gelten, aus Kauf-

preisen abgeleitet werden.

2. Das Vergleichswertverfahren

Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV2021) ist vor allem bei der Be-
wertung unbebauter Grundsticke sowie bei der Bewertung von Wohnungseigentum
anzuwenden. Bei diesem Verfahren werden zum Vergleich nur solche Kaufpreise he-
rangezogen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale (z. B. Zustand
von Grund und Boden, Art und Mal} der baulichen Nutzung, wertbeeinflussende Rech-

te, Lagemerkmale) hinreichend Ubereinstimmen, d. h. vergleichbar sind.
Weichen die wertbeeinflussenden Merkmale bei den Vergleichspreisen von denjeni-

gen des Bewertungsobjektes ab, so ist dies durch Umrechnungsfaktoren oder Index-

reihen zu bericksichtigen.

3. Das Sachwertverfahren

Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens (§§ 35 bis 38 ImmoWertV2021) fir be-
baute Grundstlcke ist der Herstellungswert der baulichen Anlagen unter Bertcksichti-

gung der Alterswertminderung als vorlaufiger Sachwert zu ermitteln.
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Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt in der Regel gemal §§ 40 bis 43.

Bodenwert und Wert der baulichen Anlagen ergeben den Sachwert des Bewertungs-

objektes. Eine Marktanpassung erfolgt mittels Sachwertfaktoren.

4. Das Ertragswertverfahren

Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens (§§ 27 bis 34 ImmoWertV2021) fur
bebaute Grundstiicke liegt die Uberlegung zugrunde, daR der Wert von Mietobjekten
in einem bestimmten Verhaltnis zum erzielbaren Reinertrag steht. Der Reinertrag er-
gibt sich aus dem Rohertrag abzuglich der Bewirtschaftungskosten. Der Reinertrag ist
um eine angemessene Bodenverzinsung zu mindern. Der verbleibende Betrag ist

dann mit einem Barwertfaktor gemaR § 34 zu kapitalisieren.

Bildung des Verkehrswertes

Je nach Bewertungsobjekt sind alternativ die drei vorgenannten Verfahren zur Ermitt-
lung des Verkehrswertes heranzuziehen, wobei auch mehrere dieser Verfahren paral-
lel zur Wertermittlung verwendet werden kdnnen. Der so ermittelte Wert ist nicht ohne
weiteres dem Verkehrswert des Grundsticks gleichzusetzen. Er bildet erst einen Aus-
gangswert, vorlaufiger Wert, der noch mit den objektspezifischen Grundstliicksmerk-
malen unter der Berucksichtigung von Baumangeln und Bauschaden sowie wirtschaft-
licher Uberalterung, der Marktlage, der am Wertermittlungsstichtag herrschenden
Situation am Grundsticksmarkt, insbesondere dem Verhaltnis zwischen Angebot und
Nachfrage, in Einklang gebracht werden mul3 (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV2021). Die hier-
nach erforderlichen Zu- oder Abschlage sind so zu bemessen, dal} der Verkehrswert
dem Preis entspricht, der im gewohnlichen Geschaftsverkehr flr das Bewertungsob-

jekt zu erzielen ware (§ 194 BauGB).
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Verfahrensanwendung in diesem Gutachten:

Der Qualitatsstichtag (§ 2 Abs. 5 ImmoWertV2021) und der Wertermittlungsstichtag (§
2 Abs. 4 ImmoWertV2021) sind identisch. Die Wertermittlung des Grundstucks erfolgt
im Sachwertverfahren, da sich der Verkehrswert flr bebaute Wohngrundstticke mit

Einfamilienwohnhausern, ortsublich und gemal Wertermittlungsliteratur am Sachwert

orientiert.

7. VERGLEICHSWERTE UND MARKTSITUATION

Vergleichswerte, bebaut:

In der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses des Landkreises Dillingen a.d.
Donau konnten ab dem Jahr 2022 in Wittislingen sechs Verkaufsfalle von bebauten

Grundsticken mit Einfamilienwohnhausern (Birkenweg, Buhmayrstral’e, Oberbechin-
ger Stralde, Grunbergweg, Schnellerstra’e und Zéschingsweilerstralde) mit den Para-
metern Baujahre 1945 bis 1970 und Wohnflachen bis 140 m? festgestellt werden, die

in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind:

05/ 2024 1968 137 784 135  320.000 2.336
09 / 2025 1969 120 838 180  359.000 2.992

Baujahr Wohn- Grundst.- Boden- Kaufpreis /
Nr. Verkauf  Wohnhaus flache groRe richtwert Kaufpreis Wohnflache
[n] [m?] [m?] [€/m?] [€] [€/m?]
1 09 / 2022 1958 100 565 101 349.000 3.490
2 02/ 2023 1949 140 561 101 255.000 1.821
3 04/ 2023 1963 120 658 129  240.000 2.000
4 02/ 2024 1960 95 530 135  265.000 2.789
5
6

2 15.428

Durchschnitt 15.428 / 6

2.571
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Diese Verkaufsfalle sind aufgrund ihrer geringen Anzahl sowie der Spezifitat von be-
bauten Einfamilienhausgrundstiicken ein Anhaltspunkt fir die Wertermittlung, kdnnen
aber fur eine Wertermittlung im Vergleichswertverfahren nicht herangezogen werden.
Alle Verkaufsfalle besitzen groRere Grundstlcksflachen und die Gebaude sind
grofltenteils junger als beim zu bewertenden Grundstlck. Beim Verkaufsfall im Jahr

2022 herrschte zudem eine héhere Nachfragesituation als in den folgenden Jahren.

Marktsituation:

Am Wertermittlungsstichtag bestand am regionalen Grundsticksmarkt eine Nachfrage
nach bebauten Grundstlicken - Einfamilienwohnhauser - in der vorliegenden Form.

Das Angebot ist gering und die Nachfrage ebenfalls.

Erganzende Hinweise zu den Auswirkungen der derzeitigen wirtschafts- und weltpoliti-

schen Situation:

Bezuglich der derzeitigen Situation in der nationalen und internationalen Wirtschafts-
politik sowie weiterer internationaler Konfliktherde kénnen die Folgen flr den Immobi-
lienmarkt derzeit in keiner Weise zuverlassig eingeschatzt werden. So ist hier mit teils
gravierenden Einschnitten in der Wirtschaftstatigkeit und weiterhin mit Unsicherheiten
in Bezug auf die konjunkturelle Entwicklung sowie besonders der Zinsentwicklung am
Grundsticksmarkt zu rechnen. Der Sachverstandige kann deshalb keine Haftung fur
Wertungen ubernehmen, die sich evtl. bereits in kurzer Zeit durch nicht vorhersehbare
Ereignisse als Uberholt darstellen kbnnen. Fur das Marktsegment der Standardimmo-
bilien, zu dem das Einfamilienhausanwesen gehort, ist allerdings nach derzeitigem
Erkenntnisstand zum Wertermittlungsstichtag von weitgehend geringfligigen Auswir-
kungen auf das Marktverhalten auszugehen. Die weitere Entwicklung insbesondere
auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch abzuwarten, welche bei unglinstigem Verlauf negative
Auswirkungen auf die Nachfrage nach Immobilien und somit entsprechende Folgen

fur die Preisbildung haben kann.
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8. BODENWERT

Bodenrichtwert:

Nach den Ermittlungen des Gutachterausschusses des Landkreises Dillingen a.d. Do-
nau ist fur Bauflachen in diesem Bereich von Wittislingen zum Stand 01.01.2024 ein

Bodenrichtwert (Zone 9) von 135,-- €/m? fur erschlossene, unbebaute gemischte Bau-
flachen festgelegt. Die Bodenrichtwerte zum Stand 01.01.2026 sind derzeit noch nicht

ermittelt.

Vergleichswerte, unbebaut:

Im vorliegenden Bewertungsfall lagenaktuell nach dem Stichtag fur die Ermittlung des
Bodenrichtwertes zum Stand 01.01.2024 keine Vergleichskaufpreise von unbebauten

Grundstuicken vor.

Wertermittlung:

Ausgangsbasis fur die Bodenwertermittlung ist der vom Gutachterausschul’ des
Landkreises Dillingen a.d. Donau festgelegte Bodenrichtwert zum Stand 01.01.2024
fur unbebaute, erschliefungsbeitragsfreie gemischte Bauflachen in diesem Bereich

von Wittislingen. Die Bodenrichtwerte zum Stand 01.01.2026 sind noch nicht ermittelt.

Nach Auskunft des Gutachterausschusses kann nach derzeitigem Auswertestand kei-
ne Tendenz flr die weitere Entwicklung der Bodenwerte getroffen werden, daher wird
hier als zeitlich angepaliter Bodenrichtwert der vom Gutachterausschul’ aktuell fest-
gesetzte Bodenrichtwert flir unbebaute, erschlielfungsbeitragsfreie Bauflachen zum
Stand 01.01.2024 angenommen.
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Der Gutachterausschufd hat flr Wittislingen konkret keine Grundstiicksgrdle fur ein
Bodenrichtwertgrundstick sowie keine Umrechnungskoeffizienten fur gleichartige

Grundstiucke mit unterschiedlicher GrundstlicksgroRe definiert.

Das zu bewertende, gemischt genutzte Grundsttick FINr. 36 mit einer Flache von 226
m? fur ein freistehendes Gebaude liegt deutlich unter der durchschnittlichen GroRe der
Mehrzahl der gemischt genutzten sowie Wohnbaugrundstlcke fur ein freistehendes

Gebaude in Wittislingen, die erfahrungsgemal bei etwa 500 bis 1.000 m? liegt.

Bei kleineren Grundstucken verhalt es sich allgemein am Grundsticksmarkt so, daf}
die relativen Bodenwerte von kleineren Grundstiicken hoher als die Bodenwerte von

Grundstuicken in durchschnittlicher Gro3e sind.

Fir das zu bewertende, bebaute Grundstuck FINr. 36 ist die fur ein freistehendes Ge-
baude sehr kleine Grundstucksflache fur die Bebauung und Grundstlcksnutzung ehr
einschrankend anzusehen, da u.a. nur eine auferst geringe und als Gartenflache un-
gunstig geschnittene Umgriffsflache verbleibt. Aus diesem Grund wird fur das zu be-
wertende, bebaute Grundstuck FINr. 36 als grolienmafig angepaliter Bodenrichtwert
der zeitlich angepalte Bodenrichtwert in diesem Bereich von Wittislingen und somit
der Bodenwert mit 135,-- €/m? Grundstiicksflache unter Beachtung der ortlichen Lage,
der GrolRe und der Grundstlcksgestalt sowie der vorhandenen Bebauung und Nut-

zung als angemessen angesehen.

Wertfeststellung:

Der Bodenwert wird entsprechend der Grundstickslage, der Grundstiucksbeschaffen-
heit, der GrundstlcksgrofRe und der vorhandenen Bebauung und Nutzung fur das
Grundstiick FINr. 36 mit 135,-- Euro/m? Grundstiicksflache einschlieBlich der vorhan-
denen ErschlieBungsanlagen, als am Wertermittlungsstichtag angemessen und er-

zielbar festgestellt.
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FI.Nr. GroRe Wert Bodenwert Nutzung
[m?] [Euro/m?] [Euro]
36 226 135,-- 30.510,-- baureifes Land - gemischte

Bauflache/Wohnbauflache

In diesem Bodenwert sind die Kosten fur Vermessung, Auflassung, Baufreimachung

und bisherige ErschlieBung enthalten.

9. SACHWERT

Nach dem Indexverfahren, Indexverfahren NHK (Normalherstellungskosten) 2010 so-

wie eigenen Erfahrungswerten

Das Wohnhaus entspricht in seiner Bauart unterstellt mit ausgebautem Dachgeschol3
etwa NHK-Gebaude-Typ 1.21, freistehend, unterstellt einfacher bis mittlerer Standard,
fiktives Baujahr 1960.

Freistehendes Ein-/Zweifamilienwohnhaus
nicht unterkellert/Erdgeschol3/Dachgeschol} ausgebaut

Gebaudeart 1.21 Gebaudestandard
1 2 3 4 5
Kostenkennwert €/m? 790 875 1.005 1.215 1.515

einschlieRlich Mehrwertsteuer und Baunebenkosten in Hohe von 17 %
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Wagungs- Standard- anteilige NHK
Ausstattungsmerkmal Standardeinstufung anteil gewichtung gewichtet
1 2 3 4 5

AuRenwande 1 0,23 0,46 201,25
Dach 1 0,15 0,30 131,25
Fenster und AuRentlren 1 0,11 0,22 96,25
Innenwéande und Innentiren 1 0,11 0,22 96,25
Deckenkonstruktion und Treppen 1 0,11 0,22 96,25
FulRbdden 1 0,05 0,10 43,75
Sanitareinrichtungen 1 0,09 0,18 78,75
Heizung 1 0,09 0,18 78,75
Sonstige technische Ausstattung 1 0,06 0,12 52,50
2 1,00
gewogener Standard 2,00
gewogene NHK 875,00 €/m?

Bei einem fiktiven Baualter von 66 Jahren am Wertermittlungsstichtag und einer zu
erwartenden Gesamtnutzungsdauer von rd. 80 Jahren betragt die Restnutzungsdauer

somit ca. 14 Jahre.

Die Garage entspricht in ihrer Bauart etwa NHK-Gebaude-Typ 14.1, Standardstufe 3
Baujahr 1978.

Gebaude Brutto- Wert Herstell- Alter Gesamt- Wert- Herstellkosten
grund- kosten nutzungs- mind. alterswertgem.
flache dauer

[m?] [€/m?] [Euro]  [Jahre] [Jahre] [%] [Euro]

Wohnhaus 190 875,- 166.250,- 66 80 82,5 29.094,--

Garage 24  485,- 11.640,- 48 60 80,0 2.328,--

Gesamt Index 100 31.422,--
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Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (BoG):

Als besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale sind beim Grundsttck FINr.

36 zu bertcksichtigen:

1. Baumangel bzw. Bauschaden:

Die Aufwendungen fur die Beseitigung von Baumangeln bzw. Bauschaden liegen in
geschatzter Hohe von ca. 3.000,-- € (2.000,-- € Wohnhaus, 1.000,-- € Garage).

Baupreisindex:

Der letzte, vom Statistischen Bundesamt veroffentlichte Bauindex fir Wohngebaude

umgerechnet auf Basisjahr 2010 betragt zum Stand November 2025 190,7.

Marktanpassung:

Die Marktanpassung des vorlaufigen Sachwertes erfolgt mittels Sachwertfaktoren.

Der Gutachterausschuld des Landkreises Dillingen a.d. Donau hat im letztveroffent-
lichten Immobilien- und Grundsticksmarkbericht 2022/23 Sachwertfaktoren fur einen
Bereich des vorlaufigen Sachwertes im Jahr 2023 in einer Spanne von 100.000 bis
900.000 € und Sachwertfaktoren in einer Spanne von ca. 0,7 bis 1,7 festgestellt, siehe

auch nachfolgende Grafik.
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Fur den Wertermittlungsstichtag hat der Gutachterausschuf des Landkreises Dillin-
gen a.d. Donau keine aktuellen Sachwertfaktoren ermittelt und kann auch keine Ten-
denz angeben, daher wird fur die Wertermittiung von den Sachwertfaktoren des

Grundstucksmarktberichtes ausgegangen.

Somit ergibt sich nach dieser Grafik bei einem vorlaufigen Sachwert (VSW) von
93.428,-- € Marktanpassungsfaktor rd. 1,7.
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Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag

November 2025 fur Wohngebaude 190,70

31.422,-- € x 1,907 59.922,-- €
Pauschaler Zeitwert besondere Bauteile €
AulBenanlagen FINrn. 36, pausch. 5 % von §9.922 -- € 2.996,-- €
Sachwert der baulichen Anlagen 62.918,-- €
Bodenwert 30.510,-- €
vorlaufiger Sachwert 93.428,-- €
Sachwertfaktor 1,7
Marktanpassung mit Sachwertfaktor = 93.428 € x 1,7
marktangepaliter vorlaufiger Sachwert 158.828,-- €
Besondere, objektspezifische Grundstlicksmerkmale
/. Mangel- und Schadensbeseitigung -3.000,-- €
Sachwert 155.828,-- €
gerundet 155.000,-- €

Der relative Sachwert bezogen auf den Sachwert im Verhaltnis zur Wohnflache be-
tragt mit 155.000,-- € / 115 m? rd. 1.350,-- €/m? und liegt unter Berucksichtigung des
Baualters sowie insbesondere durch den bedingt durch die geringe Grundsticksflache
kleinen Bodenwertanteil deutlich unter dem Bereich der durchschnittlichen relativen

Kaufpreise der Verkaufsfalle in Pkt. 7.

10. VERKEHRSWERT

Nach der Legaldefinition in § 194 Baugesetzbuch wird der Verkehrswert durch den
Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewohn-
lichen Geschaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsachlichen

Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstlicks oder des
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sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Ruicksicht auf ungewohnliche oder

personliche Verhaltnisse zu erzielen ware.

Fur die Verkehrswertermittlung des Grundstuicks FINr. 36 wird der Sachwert unter Be-
rucksichtigung der ortlichen Lage, der Vergleichswerte und der am Wertermittlungs-

stichtag herrschenden Situation am Grundstucksmarkt herangezogen.
Weiterhin wird die hier erfolgte AulRenschatzung mit einem Abschlag von 20 % vom

Sachwert berucksichtigt und ergibt somit einen Verkehrswert von 155.000,-- € x 0,80 =
125.000,-- €.

Grundstiick FINr. 36

Der angemessene Verkehrswert wird unter Berticksichtigung aller wertbestimmenden

Merkmale zum Bewertungsstichtag 25. Februar 2026 festgestellt mit

125.000,-- Euro

i. W. - einhundertfinfundzwanzigtausend Euro -

Konigsbrunn, den 20. Marz 2026
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ORTSPLAN
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LAGEPLAN



Dipl.-ing. Burkhard DreRel PfalzstraBe 15 86343 Konigsbrunn Tel.: 08231/3044022
Von der Industrie- und Handelskammer fir Augsburg und Schwaben 6ffentlich bestellter und vereidigter
Sachverstandiger fir die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundsticken

Anlage 4 zum Gutachten 2 K 67/25 vom 20.03.2026

AUSZUG AUS DEM FLACHENNUTZUNGSPLAN
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WOHNHAUS - GRUNDRISS ERDGESCHOSS
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WOHNHAUS - GRUNDRISS ERDGESCHOSS MIT GERATERAUM
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WOHNHAUS - GEBAUDESCHNITT 1
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WOHNHAUS - GEBAUDESCHNITT 2
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WOHNHAUS MIT SCHOPFGRUBE
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WOHNHAUS - SUDANSICHT
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WOHNHAUS - OSTGIEBEL
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GARAGE - GRUNDRISS
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GARAGE - SCHNITT



Dipl.-ing. Burkhard DreRel PfalzstraBe 15 86343 Konigsbrunn Tel.: 08231/3044022
Von der Industrie- und Handelskammer fir Augsburg und Schwaben 6ffentlich bestellter und vereidigter
Sachverstandiger fir die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundsticken

Anlage 14 zum Gutachten 2 K 67/25 vom 20.03.2026

BERECHNUNG DER BRUTTOGRUNDFLACHE NACH DIN 277

Wohnhaus

EG 7,50 x 6,30 + 6,90 x 5,00 +
8,38 x 3,40 x 0,50 +

8,38 x 3,00x 0,50 = 108,566 m?
DG 7,50 x 6,30+ 690x 500 = 81,75 m?
Bruttogrundflache BGF 190,316 m?
d.s.rd 190 m?

Garage
6,45 X 4,00x 0,50 = 12,90 m?
5,75 x 3,75x 0,50 = 10,781 m?
Bruttogrundflache BGF 23,681 m?
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Grundsttick FINr. 36 Etter 2

Sldseite und Westgiebel des Wohnhauses
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Ostgiebel des Wohnhauses

Nordseite des Wohnhauses
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Ostseite des Gerateraums

Fehlstellen an der Eternitplattenverkleidung am Ostgiebel
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Wohnhauszugang

Sudseite des Wohnhauses mit
Fehlstellen an der
Eternitplattenverkleidung
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Ostlicher Grundstiicksbereich

Nordéstliche Grundstiucksabfangung mit Betonformsteinen
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Garage

Westseite der Garage
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Anlage 15 Blatt 7 zum Gutachten 2 K 67/25 vom 20.03.2026

Mauerwerksril am Deckenauflager der Garage

RiRbildung an der Garage



	Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes
	Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel
	Blatt 4
	zum Gutachten 2 K 67/25 vom 20.03.2026
	226 m²
	lI. Abteilung
	1 ,2 3
	gestrichen
	2.
	BEWERTUNG
	Grundstück FlNr. 36
	Der Verkehrswert beträgt zum Bewertungsstichtag 25. Februar 2026
	125.000,-- Euro
	i. W. - einhundertfünfundzwanzigtausend Euro -
	Bodenwertermittlung und der Ermittlung des Wertes von Rechten und Belastungen sowie von Erbbaurechten und Erbbaurechtsgrundstücken.
	1 . Das Verfahren zur Bodenwertermittlung
	Das Verfahren zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 43 ImmoWertV2021 ) beschreibt die Ermittlung des Bodenwertes im unbebauten Zustand und ist vorrangig im Ver-gleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV2021 ) zu ermitteln. Anstelle von Ver-gleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte (§ 1 96 Abs. 1 BauGB) heran-gezogen werden. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, die für einzelne Gebiete, für die annähernd gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse gelten, aus Kauf-preisen abgeleitet werden.
	2. Das Vergleichswertverfahren
	Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV2021 ) ist vor allem bei der Be-wertung unbebauter Grundstücke sowie bei der Bewertung von Wohnungseigentum anzuwenden. Bei diesem Verfahren werden zum Vergleich nur solche Kaufpreise he-rangezogen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale (z. B. Zustand von Grund und Boden, Art und Maß der baulichen Nutzung, wertbeeinflussende Rech-te, Lagemerkmale) hinreichend übereinstimmen, d. h. vergleichbar sind.
	Weichen die wertbeeinflussenden Merkmale bei den Vergleichspreisen von denjeni-gen des Bewertungsobjektes ab, so ist dies durch Umrechnungsfaktoren oder Index-reihen zu berücksichtigen.
	3. Das Sachwertverfahren
	Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens (§§ 35 bis 38 ImmoWertV2021 ) für be-baute Grundstücke ist der Herstellungswert der baulichen Anlagen unter Berücksichti-gung der Alterswertminderung als vorläufiger Sachwert zu ermitteln.
	Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Blatt 22 zum Gutachten 2 K 67/25 vom 20.03.2026
	Wägungs- Standard- anteilige NHK
	Ausstattungsmerkmal
	Standardeinstufung
	anteil
	gewichtung gewichtet
	1
	2
	3
	4
	5
	AußenwändeDachFenster und AußentürenInnenwände und InnentürenDeckenkonstruktion und TreppenFußbödenSanitäreinrichtungenHeizungSonstige technische Ausstattung
	111111111
	0,230,1 50,1 10,1 10,1 10,050,090,090,06
	0,460,300,220,220,220,1 00,1 80,1 80,12
	201 ,251 31 ,2596,2596,2596,2543,7578,7578,7552,50
	∑
	1 ,00
	gewogener Standardgewogene NHK
	2,00
	875,00 €/m²
	Bei einem fiktiven Baualter von 66 Jahren am Wertermittlungsstichtag und einer zu erwartenden Gesamtnutzungsdauer von rd. 80 Jahren beträgt die Restnutzungsdauer somit ca. 14 Jahre.
	Die Garage entspricht in ihrer Bauart etwa NHK-Gebäude-Typ 14.1 , Standardstufe 3 Baujahr 1 978.
	Gebäude
	Brutto- Wertgrund-fläche[m2] [€/m2]
	Herstell-kosten
	Alter Gesamt- Wert- Herstellkostennutzungs- mind. alterswertgem.
	dauer[Jahre] [Jahre]
	[Euro]
	[%]
	[Euro]
	______________________________________________________________________
	WohnhausGarage
	1 9024
	875,-485,-
	1 66.250,-1 1 .640,-
	6648
	8060
	82,580,0
	29.094,--
	2.328,--___________
	Gesamt Index 1 00 31 .422,--

